
 
 
 

PRESSEMITTEILUNG 

Berlin, 06.06.2019 

Durch die Vergesellschaftung der Hilfswerk-Siedlung GmbH würde das Grundrecht auf 
Religionsfreiheit verletzt 
 
Die Hilfswerk-Siedlung GmbH (HWS), das evangelische Wohnungsunternehmen in Berlin, 
gehört zu den Unternehmen, die nach dem Beschlusstext der Initiative „Deutsche Wohnen und 
Co. enteignen“ vergesellschaftet werden soll. 
 
Aus diesem Grund hat die HWS das Rechtsgutachten "Verfassungsrechtliche Grenzen der 
Vergesellschaftung privater Wohnungsunternehmen mit religiösem Selbstverständnis in Berlin“ 
beim renommierten Berliner Juristen für Verfassungs- und Staatskirchenrecht Professor Dr. 
Christian Waldhoff, Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Finanzrecht, Juristische Fakultät 
Humboldt-Universität zu Berlin beauftragt. Dies begründet Herr von der Lieth, Geschäftsführer 
der HWS, so: „Auch wenn die Initiative und die Berliner Fraktionen im Abgeordnetenhaus 
aufgrund der Gemeinwohlorientierung der HWS bereits mitgeteilt haben, dass die HWS nicht 
vergesellschaftet oder enteignet werden soll, stellt sich die Frage, ob hinsichtlich des 
Grundrechts auf Religionsfreiheit eine Vergesellschaftung verfassungsrechtlich zulässig ist.“ 
 
Dieses Gutachten wurde am 04.06.2019 vorgestellt und steht ab sofort auf www.hws-berlin.de 
zum Download zur Verfügung.  
 
Herr Professor Dr. Waldhoff kommt im Rahmen seines Gutachtens zu dem Schluss, dass „eine 
Vergesellschaftung der HWS verfassungsrechtlich nicht zulässig ist, da das Grundrecht der 
Religionsfreiheit in Art. 219 VvB und in Art. 4 GG verletzt wird“. 
 
Eine darüber hinaus bisher nicht ausreichend berücksichtigte rechtliche Fragestellung hat das 
Gutachten eindeutig geklärt: Die Berliner Landesverfassung erlaubt die Vergesellschaftung 
anders als das Grundgesetz generell nicht. Auf die Frage warum dieser Aspekt bisher nicht 
berücksichtigt wurde, antwortete Herr Professor Dr. Waldhoff: „Art. 142 GG macht von der 
Grundregel des Art. 31 GG extra eine Ausnahme: danach bleiben Landesgrundrechte solange 
in Kraft wie sie mit den Bundesgrundrechten „übereinstimmen“. Eine „Übereinstimmung“, darin 
ist man sich einig, liegt so lange vor, wie die Landesgrundrechte nicht hinter den 
Bundesgrundrechten zurückbleiben – darüber hinausgehen dürfen sie. So ist es hier: die 
Berliner schützen ihr Eigentum stärker als es das Grundgesetz erfordert. Bei der großen 
Reform 1995 hat man die Vergesellschaftung absichtlich nicht mit in die Verfassung 
aufgenommen. Die Enquete-Kommission hat über mehrere Jahre beraten und auch die 
Verfassungen aller anderen Länder herangezogen: Am Ende hat sie sich bewusst dagegen 
entschieden, Art. 15 aus dem GG zu übernehmen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hws-berlin.de/


Die HWS ist ein Unternehmen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz und verwaltet rund 10.000 Einheiten aus eigenem und fremdem Bestand. Dazu 
gehören neben Wohnungen und Erbbaurechten auch Liegenschaften sowie ein eigener Forst. 
Zum Besitz der HWS zählen verschiedenartige Immobilien in Berlin, Brandenburg, Sachsen 
und Mecklenburg-Vorpommern. Unsere langjährigen und bewährten Erfahrungen sowie 
immobilienwirtschaftlichen Kompetenzen stützen sich auf über 60 Jahre erfolgreiche 
Immobilienverwaltung. Als evangelisches Unternehmen ist es unser erklärtes Ziel, 
Sozialverträglichkeit und wirtschaftliches Handeln im Sinne unserer Mieter und Kunden 
miteinander zu verbinden. Darüber hinaus engagieren wir uns für soziale Projekte. 
 
Mehr Informationen zur HWS finden Sie unter www.hws-berlin.de 
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